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Kulturlinks
�Z�Z�Z���¿�O�P�P�X�V�H�X�P���G�X�H�V�V�H�O�G�R�U�I���G�H��
Roman Polanski – Regisseur und 
Schauspieler
27.2.2010 – 16.5.2010
Filmmuseum, Düsseldorf
Roman Polanski (1933 in Paris gebo-
ren) gehört zu den �H�L�Q�À�X�V�V�U�H�L�F�K�V�W�H�Q 
�)�L�O�P�V�F�K�D�I�I�H�Q�G�H�Q unseres Jahrhun-
derts. Im Film „Der Pianist“ verarbei-
tet er eigene Kindheitserfahrungen im 
Krakauer Ghetto. Diese Sonderaus-
stellung widmet �V�L�F�K der interessan-
ten Karriere Polanskis. Bislang unbe-
kannte Fotos, Dokumente, Drehbü-
�F�K�H�U�� Kostüme, Requisiten und Film-
�D�X�V�V�F�K�Q�L�W�W�H des vielseitigen Multita-
lents können genauer unter die Lupe 
genommen werden.

�Z�Z�Z���P�I�N���E�H�U�O�L�Q���G�H
satt? kochen – essen – reden
26.3.2010 – 29.8.2010
Museum für Kommunikation, Berlin
�:�H�O�F�K�H�Q hohen Stellenwert das Essen 
als soziales und kommunikatives 
Ereignis hat, kann bei einem Gang 
�G�X�U�F�K die Ausstellung �H�U�V�L�F�K�W�O�L�F�K wer-
den. Sie zeigt Streifzüge �G�X�U�F�K unsere 
�*�H�V�F�K�L�F�K�W�H�� �6�H�L�W�H�Q�E�O�L�F�N�H auf amü-
sante Anekdoten, bietet Darstellungen 
in Kunst und Literatur und �D�X�F�K alltäg-
�O�L�F�K�H Rituale sowie �P�H�G�L�H�Q�J�H�V�F�K�L�F�K�W�O�L-
�F�K�H �9�H�U�J�O�H�L�F�K�H�� 

�Z�Z�Z���W�K�H�D�W�H�U���N�L�H�O���G�H��
Cosi fan tutte
17.4.2010 – 2.7.2010
Theater Kiel
Das Werk von Wolfgang Amadeus 
Mozart handelt von zwei jungen Paa-
ren, die �V�L�F�K in den �%�H�U�H�L�F�K�H�Q Liebe, 
�6�H�O�E�V�W�¿�Q�G�X�Q�J und Lebenserfahrung 
�Z�H�L�W�H�U�H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�Q�� Ferrando und Gugli- 
elmo sind beide �V�F�K�Z�H�U verliebt und 
mit ihren Freundinnen verlobt. Sie 
wollen die Treue der Partnerinnen auf 
die Probe stellen. Jeder wirbt um die 
Freundin des anderen. Damit beginnen 
verhängnisvolle Affären.

�Z�Z�Z���G�H�L�F�K�W�R�U�K�D�O�O�H�Q���G�H����
Paul Graham 
28.5.2010 – 29.8.2010
�'�H�L�F�K�W�R�U�K�D�O�O�H�Q Hamburg
Die �)�R�W�R�J�U�D�¿�H�Q des 1956 geborenen 
Paul Graham gilt es im Frühling in 
Hamburg zu �E�H�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� Der Künst-
ler verbindet die Elemente Journalis-
mus und Kunst auf spannende Weise. 
Bildserien mit Porträts, �/�D�Q�G�V�F�K�D�I-
ten und �6�W�D�G�W�D�Q�V�L�F�K�W�H�Q spielen mit der 
Vorstellungskraft des �%�H�W�U�D�F�K�H�U�V��

 2 �5�V�G�W�G�T�P�G�Y�U���H�×�T���•�T�\�V�G���V���(�T�×�J�N�K�P�I����������

Beschlagnahme der Patientenkartei 
eines Arztes durch die Steuerfahndung

Beschlagnahme von Patientendaten bei Ärz-
ten inzwischen keine Seltenheit mehr. 

Beschlagnahmeverbot: Die Patienten-
kartei eines Arztes unterliegt in einem 
Steuerstrafverfahren �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K dem 
�%�H�V�F�K�O�D�J�Q�D�K�P�H�Y�H�U�E�R�W �Q�D�F�K der Strafpro-
zessordnung. Ausnahme: Der Arzt wird 
selber �E�H�V�F�K�X�O�G�L�J�W oder 
er ist der Teilnahme an 
einer Straftat des �E�H�V�F�K�X�O-
digten Patienten �Y�H�U�G�l�F�K-
tig. Das �%�H�V�F�K�O�D�J�Q�D�K-
meverbot gilt dann inso-
weit �Q�L�F�K�W�� als es zur Auf-
klärung der Straftat des �(�L�Q�E�O�L�F�N�V in die 
Patientenkartei bedarf und die Abwä-
gung �]�Z�L�V�F�K�H�Q den Interessen der All -
gemeinheit an der Aufklärung von Straf-
taten und dem �J�U�X�Q�G�U�H�F�K�W�O�L�F�K �J�H�V�F�K�•�W�]-
ten �$�Q�V�S�U�X�F�K des Bürgers auf �6�F�K�X�W�] 
seiner Privatsphäre diesen Eingriff als 
�Q�L�F�K�W unverhältnismäßig �H�U�V�F�K�H�L�Q�H�Q lässt.  
Das ist eine ständige �5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J des 
�%�X�Q�G�H�V�J�H�U�L�F�K�W�V�K�R�I�V (BGH-Urteil vom 

3.12.1991, 1 StR 120/90, NJW 1992 S. 763). 

Anweisungen für Steuerfahnder:  Die Steu-
erfahnder müssen die ständige �%�*�+���5�H�F�K�W-
�V�S�U�H�F�K�X�Q�J �D�X�F�K �Q�D�F�K den Anweisungen für 
das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) 
2009, Nr. 59 �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� Wird die 
Patientendatei �G�H�Q�Q�R�F�K �E�H�V�F�K�O�D�J�Q�D�K�P�W�� 

handelt es �V�L�F�K um eine 
verbotswidrige �%�H�V�F�K�O�D�J-
nahme von Gegenständen, 
für die im Grunde ein Ver-
wertungsverbot besteht.

Zeugnisverweigerungs-
recht des Arztes: Ärztinnen und Ärzte 
können – sofern sie �Q�L�F�K�W selbst als Täter 
oder Teilnehmer �Y�H�U�G�l�F�K�W�L�J�W werden – 
�J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K �M�H�J�O�L�F�K�H Auskünfte verwei-
gern. Dies gilt für alles, was ihnen in die-
ser �(�L�J�H�Q�V�F�K�D�I�W anvertraut worden oder 
bekannt geworden ist und soweit sie �Q�L�F�K�W 
von dem �6�W�H�X�H�U�S�À�L�F�K�W�L�J�H�Q von der Ver-
�S�À�L�F�K�W�X�Q�J zur �9�H�U�V�F�K�Z�L�H�J�H�Q�K�H�L�W entbun-
den worden sind. 

Patientendaten: 
Steuerfahndung wird auf der 
Suche nach Steuersündern 

immer respektloser

Gesundheitsfragen im  
Bewerbungsgespräch
Ärztinnen und Ärzte müssen auf der Suche 
nach Kollegen auch an das Gleichbehand-
lungsgesetz denken.

�&�G�T�� �(�C�N�N����Verklagt wurde ein Arzt, der 
�J�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J �D�X�F�K Inhaber einer in der For-
�V�F�K�X�Q�J und �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J im Medizinbe-
�U�H�L�F�K tätigen Firma war. Er hatte einen Bio-
logen oder Tierarzt �J�H�V�X�F�K�W�� Ein promo-
vierter Diplom-Biologe hat �V�L�F�K erfolglos 
darauf beworben und den Arzt verklagt. 

Gesundheitsfrage: Während eines der 
�%�H�Z�H�U�E�X�Q�J�V�J�H�V�S�U�l�F�K�H wurde der Biologe 
gefragt, ob er �S�V�\�F�K�L�D�W�U�L�V�F�K oder �S�V�\�F�K�R-
�W�K�H�U�D�S�H�X�W�L�V�F�K behandelt werde. Er wurde 
von dem Arzt ferner aufgefordert, �V�F�K�U�L�I�W-
�O�L�F�K zu bestätigen, dass er weder �S�V�\�F�K�L-

�D�W�U�L�V�F�K �Q�R�F�K �S�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�H�X�W�L�V�F�K behan-
delt werde. Mit  seiner Klage begehrt der 
Biologe eine �(�Q�W�V�F�K�l�G�L�J�X�Q�J�V�]�D�K�O�X�Q�J �Q�D�F�K 
dem Allgemeinen �*�O�H�L�F�K�E�H�K�D�Q�G�O�X�Q�J�V�J�H-
setz (AGG) – und er hatte teilweise Erfolg. 
Das �$�U�E�H�L�W�V�J�H�U�L�F�K�W hat der Klage teilweise 
stattgegeben. 

�(�C�\�K�V����In einem �%�H�Z�H�U�E�X�Q�J�V�J�H�V�S�U�l�F�K 
sollten Fragen �Q�D�F�K näher �E�H�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�Q 
�J�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�O�L�F�K�H�Q �%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q oder 
nur �Q�D�F�K �5�•�F�N�V�S�U�D�F�K�H mit einem �)�D�F�K-
mann gestellt werden und �V�F�K�R�Q gar �Q�L�F�K�W  
– negativ – �V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K bestätigt werden. 
Denn jede �1�D�F�K�I�U�D�J�H�� ob eine Behinde-
rung vorliege, kann gegen das AGG ver-
stoßen (BAG, Urteil v.17.12.2009 - 8 AZR 
670/08).  
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Unser Tipp:

Doppelte Haushaltsführung: Raum im 
Haus der Eltern genügt

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn ein Arbeitnehmer außer-
halb des Ortes, in dem er einen eige-
nen Hausstand unterhält, beschäftigt 
ist und am Beschäftigungsort auch 
übernachtet. Das Beziehen einer 
Zweitwohnung ist in diesem Fall 
beruflich veranlasst. Sämtliche Kos-
ten im Zusammenhang mit der Zweit-
wohnung können als Werbungskos-
ten steuerlich geltend gemacht wer-
den. Dies gilt, solange die Beschäf-
tigung, die Zweitwohnung und ins-
besondere die Hauptwohnung 
beibehalten werden. Als Hauptwoh-
nung kann auch ein 12 qm großer 
Raum im Haus der Eltern dienen. 
Das saarländische Finanzgericht hat 
einer allein stehenden Ärztin, die ihre 
sozialen Kontakte im Wesentlichen 
auf ihre Familie (Eltern, Geschwis-
ter) beschränkt hatte, eine doppelte 
Haushaltsführung auch unter die-
sen Bedingungen zugesprochen 
(Urt. v. 20.10.2009 - 2 K 1128/07). 
Ausschlaggebend für die Entschei-
dung war, dass die Ärztin klar ihre 
Lebens-, Wohn- und Arbeitsweise 
beschrieben hat. So hat sie geschil-
dert, dass sie außerhalb ihrer Familie 
nur sehr wenige weitere soziale Kon-
takte hatte. Diese beschränkten sich 
über die Familie hinaus auf Freunde 
und Bekannte am Wohnort ihrer 
Eltern. Die Ärztin hat auch glaub-
haft dargetan, dass sie insbesondere 
auch keine privaten Beziehungen 
zu Arbeitskollegen gepflegt hat und 
dass ihre Aufenthalte am Arbeitsort 
konzentriert ihrer Arbeit gegolten 
haben. Wenn sich infolge von Son-
derdiensten freie Tage ergeben hat-
ten, hat sie diese dazu genutzt, ihre 
Familie aufzusuchen. Trotz kleinem 
„Raum“ im Elternhaus hatte sich der 
Lebensmittelpunkt der Ärztin nach 
wie vor am Wohnort der Familie 
befunden. Damit sah das Gericht die 
Voraussetzungen für die Anerken-
nung einer doppelten Haushaltsfüh-
rung als gegeben.   Fotos: Fotolia; Stand: 18.2.2010

Für einige Leistungen eines Arztes gilt die 
Umsatzsteuerpflicht. Die Rechnung muss 
richtig erstellt sein.

Umsatzsteuer:  Die Leistungen von Ärz-
tinnen und Ärzten unterliegen grundsätz-
lich keiner Umsatzsteuerpflicht. Nach dem 
Steuerbürokratieabbaugesetz sind Ärztin-
nen und Ärzte auch nicht mehr verpflich-
tet, für steuerfreie Leis-
tungen eine Rechnung zu 
erstellen. Bestimmte Leis-
tungen (z.B. Schönheits-
operationen) sind von der 
Umsatzsteuerfreiheit aus-
genommen. Entsprechen 
die Rechnungen über umsatzsteuerpflich-
tige Leistungen nicht den Formvorschrif-
ten, kann der Patient unter Umständen die 
Zahlung verweigern.

Landesgericht (LG)-Beschluss: Das LG 
Potsdam (Beschluss v. 22.3.2009 -13 T 
9/09) hat entschieden, dass wenn eine ärzt-
liche Honorarforderung zwar den forma-
len Anforderungen der Gebührenordnung 
für Ärzte entspricht, aber nicht den steuer-
lichen Pflichtangaben nach dem Umsatz-
steuergesetz, der Patient die Zahlung unter 
Hinweis auf ein ihm zustehendes Zurück-
behaltungsrecht verweigern kann, wenn er 
ein berechtigtes Interesse an einer umsatz-

steuerkonformen Rechnungserstellung 
darlegt. Letzteres wäre z.B. der Fall, wenn 
der Patient eine Rechnung zum Vorsteuer-
abzug benötigt. Denkbar wäre dies, wenn 
eine ärztliche Leistung, die nicht unter 
die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 14 
UStG fällt, aus beruflichen Gründen in 
Anspruch genommen worden ist bzw. die 
ärztliche Leistung dem Patienten der Ein-

kunftserzielung dient und 
der Patient als Leistungs-
empfänger seinerseits ein 
Unternehmer ist, der mit 
seinen Lieferungen und 
Leistungen der Umsatz-
steuer unterliegt.

Rechnungsmerkmale:  Die in einer Rech-
nung mit Umsatzsteuerausweis notwendi-
gen Pflichtangaben sind im Gesetz gere-
gelt (§ 14 Abs. 4 UStG). Unter anderem 
sind dies Name und Anschrift des Arztes 
und des Leistungsempfängers (des Pati-
enten), Art und Umfang der Leistung, 
der Zeitpunkt der Lieferung oder sons-
tigen Leistung oder alternativ der Leis-
tungszeitraum (Behandlungszeitraum) 
sowie vor allem das Entgelt (Hono-
rar), den Steuerbetrag, der auf das Ent-
gelt entfällt, und den anzuwendenden 
Steuersatz. Letzterer beträgt bei umsatz-
steuerpflichtigen Arztleistungen 19 %. 

Steuerliche Pflichtangaben  
auf der Patientenrechnung

Arztrechnung: 
Patient kann Zahlung  

bei fehlender Umsatzsteuer  
verweigern 
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Aknebehandlung einer Kosmetikerin unter 
Arztaufsicht umsatzsteuerfrei

Eine Kosmetikerin, die gegenüber einem 
Arzt dadurch Leistungen erbringt, dass 
sie an dessen Patienten Aknebehandlun-
gen vornimmt, die der Arzt mit einem 
Pauschbetrag vergütet, übt eine umsatz-
steuerfreie heilberufliche Tätigkeit 
aus. Dies hat das Finanzgericht (FG) 
Rheinland-Pfalz entschieden (Urteil v. 
14.5.2009 - 6 K 2763/07). Die Kosme-
tikerin war selbstständig tätig und ver-
steuerte die Umsätze mit ihrem Kosme-
tikstudio nach den allgemeinen Regeln. 
Einmal pro Woche führte sie auf Veran-
lassung eines Facharztes für Hautkrank-
heiten an diversen Patienten eine „manu-
elle Akne-Therapie“ durch. Für diese 
Leistung erhielt sie einen Pauschalbetrag 
von 30 € je Patient. Die Finanzverwal-
tung unterwarf die Leistung der Umsatz-
steuer mit folgender Begründung: Leis-
tungen eines Fachkosmetikers bzw. 
Pharma-Cosmetologen würden nicht 
unter die Umsatzsteuerfreiheit nach § 4 
Nr. 14 UStG fallen. Eine Umsatzsteuer-
freiheit wäre nur dann gegeben, wenn es 
sich um eine einem Katalogberuf ähn-
liche heilberufliche Tätigkeit handeln 
würde und weitere sonstige Vorausset-
zungen für eine Umsatzsteuerfreiheit 
erfüllt seien. Eine Vergleichbarkeit der 
Ausbildung der Klägerin mit der eines 
Dermatologen sei aber nicht erkennbar 
und auch nicht nachgewiesen. Die Kos-
metikerin hatte auch keine Zulassung bei 
den gesetzlichen Krankenkassen. Außer-
dem hätten Ermittlungen bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung zu dem Ergebnis 
geführt, dass die Aknetherapie nicht in 
den Heilmittel-Richtlinien aufgeführt 
sei. Das Finanzgericht sah die Steuer-
freiheit allerdings dadurch begründet, 
dass die Heilbehandlungen der Unter-
nehmerin von Sozialversicherungs-
trägern finanziert worden sind. Denn 
Zweck der Regelung sei, die Sozialversi-
cherungsträger von der Umsatzsteuer zu 
befreien. Indiz für eine berufliche Befä-
higung sah das Gericht auch dadurch, 
dass die betreffenden Leistungen nach 
den entsprechenden Bestimmungen von 
den Trägern der gesetzlichen Sozialver-
sicherung übernommen worden sind. 

Frühling 2010

Die angekündigten Zusatzbeiträge einiger 
Krankenkassen stoßen auf herbe Kritik.

Krankenkassenbeiträge: Bei vielen gesetz-
lichen Krankenkassen ist er 
bereits beschlossene Sache 
und andere werden in Kürze 
folgen: der Zusatzbeitrag in 
Höhe von 8 € im Monat. 
Acht Kassen haben ihn kürzlich „gemein-
sam“ angekündigt. 

Kartellrechtliche Bedenken:  Die Ankün-
digung hat die Kartellbehörden hellhörig 
gemacht. Bei der gemeinsamen Ankündi-
gung wiesen die Kassen nachdrücklich dar-
auf hin, dass konkurrierende Kassen dem-

nächst um ähnliche Schritte nicht herum-
kämen. Die gemeinsame Ankündigung von 
Zusatzbeiträgen wurde allgemein als „wett-
bewerbsfeindlich“ betrachtet.

Chancen auf Erfolg? Das 
Kartellamt hat bereits ein 
formelles Verfahren einge-
leitet. Die Behörde erhält 

laufend Beschwerden und Hinweise, denen 
sie nachgehen müsse. Doch ob sie damit 
Erfolg haben, bleibt ungewiss. Denn alle 
Kassen wären durch Einführung des neuen 
Gesundheitsfonds in Finanznöte geraten. 
Da wäre es nur legitim, wenn alle dasselbe 
Schicksal ereile und sie gemeinsam die Bei-
träge erhöhen müssten. 

Zusatzbeiträge:
Kartellamt schaltet sich ein

Verdacht auf interne Absprachen

Steuertermine im April 2010 
12.4.

15.4.

28.4.

Umsatzsteuer mtl. für März 2010 bzw. Februar 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Son-
dervorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kir-
chensteuer für März
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge April

Steuertermine im Mai 2010
10.5.

14.5.

17.5.
20.5.

27.5.
31.5.

Umsatzsteuer mtl. für April 2010 bzw. März 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, ev. und röm.-kath. Kirchen-
steuer für April
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer und Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge Mai
Steuererklärungen 2009: Ende der generellen Abgabefrist

Steuertermine im Juni 2010 
10.6.

14.6.

28.6.

Umsatzsteuer mtl. für Mai 2010 bzw. April 2010 mit Dauer-Fristverlängerung bei Sondervor-
auszahlung 1/11 Abschlag), Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Solidaritäts-
zuschlag, ev. und röm.-kath. Kirchensteuer für Mai
Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung 
per Scheck.
Sozialversicherungsbeiträge Juni
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